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An die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der 
Land Niederösterreich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH, 
St. Pölten 
 
 
Bericht über die unabhängige Prüfung der Einhaltung der Veranlagungsbestimmungen für das 
der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG übertragene Finanzanlage-
vermögen für den Berichtszeitraum vom 1. November 2011 bis 31. Oktober 2012. 
 
Wir haben die Prüfung der Einhaltung der Veranlagungsbestimmungen für das der Land Niederös-
terreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG übertragene Finanzanlagevermögen für den Be-
richtszeitraum vom 1. November 2011 bis 31. Oktober 2012 im Auftrag der Land Niederöster-
reich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (der "FIBEG"), St. Pölten, durchgeführt.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  
 
Die ordnungsgemäße Veranlagung des für das der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung 
GmbH & Co OG übertragene Finanzanlagevermögen für den Berichtszeitraum vom 1. November 
2011 bis 31. Oktober 2012 auf Basis der mit Landtagsbeschluss vom 2. Juli 2009 festgelegten 
Veranlagungsvorschriften (Beilage 1) liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft. 
 
Die Geschäftsführung der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG hat die 
Einhaltung der mit Landtagsbeschluss vom 2. Juli 2009 festgelegten Veranlagungsvorschriften 
(Beilage 1), des ihr zur Veranlagung übertragenen Landesvermögens, jährlich von einem unab-
hängigen Wirtschaftsprüfer überprüfen zu lassen.  
 
In weiterer Folge hat die Geschäftsführung der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung 
GmbH & Co OG die Ergebnisse der Prüfung dem Beirat sowie dem Aufsichtsrat der Land Niederös-
terreich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH zu berichten. Der Bericht des Wirtschaftsprü-
fers ist darüber hinaus dem Landtag von Niederösterreich vorzulegen. 
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Verantwortung des Prüfers 
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beurteilung darüber 
abzugeben, ob die Veranlagung des der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co 
OG übertragenen Finanzanlagevermögens für den Berichtszeitraum vom 1. November 2011 bis 
31. Oktober 2012 mit dem vom Landtagsbeschluss vom 2. Juli 2009 festgelegten Veranlagungs-
vorschriften (Beilage 1) übereinstimmt. 
 
Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze zu 
sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgeführt. Danach haben wir unsere Berufspflichten ein-
schließlich Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des 
Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit 
einer hinreichenden Sicherheit abgeben können.  
 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers und umfasste 
insbesondere folgende Tätigkeiten:  
 

• Wir haben uns davon überzeugt, dass die von der Gesellschaft mit der Veranlagung des 
Vermögens betrauten Personen bzw. betraute Gesellschaft (MASTERINVEST Kapitalanlage 
GmbH) über die dafür notwendigen fachlichen sowie technischen Voraussetzungen verfü-
gen. 

• Wir haben uns am Sitz der Gesellschaft davon überzeugt, dass die Gesellschaft über einen 
funktionstüchtigen Prozess zur Überwachung der Veranlagungsbestimmungen verfügt. 

• Die systemtechnisch eingerichtete Grenzprüfungskontrolle wurde zum Stichtag 30. Juni 
2012 mit den Rohdaten des Depotbuchhaltungsprogrammes überprüft. 

• Wir haben in die geprüften Rechenschaftsberichte zum 31. Oktober 2011 aller Investment-
fonds Einsicht genommen. 

• Wir haben in Testfällen die Kurse, die Kategorisierung, das Rating sowie die Emittenten der 
Wertpapiere der Fonds anhand eines externen Wertpapierinformationssystems (Reuters) 
überprüft. 

• Wir haben die Einhaltung der Besonderen Veranlagungsbestimmungen anhand der Vermö-
gensaufstellungen der Stichtage 29. Dezember 2011, 30. März 2012, 29. Juni 2012, 
31. August 2012, sowie am Stichtag der Fonds (31. Oktober 2012) überprüft. 

• Wir haben anhand der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen die Einhaltung der in den 
Veranlagungsbestimmungen festgelegten allgemeinen Veranlagungsgrundsätze hinter-
fragt. 
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Die Überprüfung der Bestimmungen des Art I Abs 1 Z 6 der Veranlagungsbestimmungen, wonach 
die Veranlagung unter größtmöglicher Bedachtnahme auf internationale Abkommen und Richtli-
nien bezüglich Umwelt, Menschenrechten und Korruption zu erfolgen hat, war nicht Gegenstand 
der Prüfung, siehe jedoch unsere Ausführungen auf Seite 4, im Punkt Veranlagungsgrundsätze 
3. Absatz. 
 
Gegenstand unseres Auftrags ist weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht 
von Abschlüssen. Ebenso ist weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, 
wie z.B. von Unterschlagungen oder sonstigen Untreuehandlungen und Ordnungswidrigkeiten, 
noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand un-
seres Auftrages.  
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-
messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
 
Art und Umfang der Prüfungshandlungen 
 
1. Allgemeines 
 
Im Finanzanlagevermögen der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG be-
finden sich im Berichtszeitraum folgende vier Spezialfonds: 

• Niederoesterreich I 

• Niederoesterreich II (wurde per 13. September 2012 liquidiert) 

• Niederoesterreich III 

• Niederoesterreich IV 
 

Die Fonds werden von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH verwaltet. Die Überwachung der 
Einhaltung der Veranlagungsbestimmungen gemäß Landtagsbeschluss vom 2.7.2009 wurde 
ebenso an diese Gesellschaft übertragen. 
 
Als Unterlagen der Prüfung dienten uns die Belege sowie Aufzeichnungen der Gesellschaften. Die 
von uns benötigten zusätzlichen Aufklärungen und Nachweise wurden von den Geschäftsführern 
der Gesellschaft und den uns genannten Auskunftspersonen gegeben. Als Auskunftspersonen 
wurden insbesondere die Geschäftsführung und Mitarbeiter der MASTERINVEST Kapitalanlage 
GmbH befragt. 
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Darüber hinaus hat uns die Geschäftsführung der Gesellschaft in einer am 14. November 2012 
unterfertigten Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass uns alle verlangten Aufklärungen und 
Nachweise für die Überprüfung der Einhaltung der Veranlagungsbestimmungen vollständig über-
geben wurden. 
 
2. Veranlagungsgrundsätze 
 
Laut Art I Abs 1 der Veranlagungsbestimmungen sind die Vermögenswerte zum größtmöglichen 
Nutzen des Landes Niederösterreich zu veranlagen. Bei Interessenkonflikten hat die Veranla-
gungsentscheidung einzig und allein im Interesse des Landes Niederösterreich zu erfolgen. Darü-
ber hinaus ist auf Sicherheit, Rentabilität und Liquidität sowie auf eine angemessene Mischung 
und Streuung der Vermögenswerte Bedacht zu nehmen. 
 
Die Vermögenswerte sind unter dem Gesichtspunkt der Langfristigkeit in einer den erwarteten 
künftigen Erträgnissen entsprechenden Weise zu veranlagen. Dabei sind stets die Besonderen 
Veranlagungsbestimmungen des Art II Abs 1 der Veranlagungsbestimmungen zu befolgen. 
 
Die von Seiten von Ernst & Young durchgeführten Prüfungshandlungen zeigten keine Umstände, 
die gegen die Einhaltung des Art I Abs 1 Z 1 bis Z 5 der Veranlagungsbestimmungen sprechen 
würden. Ohne konkrete Prüfungshandlungen bezogen auf Art I Abs 1 Z 6 der Veranlagungsbe-
stimmungen durchgeführt zu haben, sind uns im Rahmen der Prüfung der Wertpapiere keine of-
fensichtlichen Besonderheiten aufgefallen, die auf eine Verletzung der Bestimmung hinweisen 
würden. 
 
Gem. Art I Abs 2 der Veranlagungsbestimmungen hat die Geschäftsführung der Land Niederöster-
reich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG dafür Sorge zu tragen, dass die Veranlagung des 
Vermögens durch Gesellschaften bzw. Personen erfolgt, die geeignete fachliche und praktische 
Erfahrungen im Bereich Portfoliomanagement sowie Risikomanagement nachweisen können sowie 
über angemessene technische Ressourcen für das Risikomanagement verfügen.  
 
Die Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG hat die MASTERINVEST Kapital-
anlage GmbH mit der laufenden Überwachung der Einhaltung der Veranlagungsbestimmungen 
gemäß Landtagsbeschluss vom 2. Juli 2009 beauftragt.  
 
Wir haben uns von der Einhaltung des Art I Abs 2 der Veranlagungsbestimmungen bei einem Be-
such der Geschäftsführung der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG 
überzeugen können und haben keine Umstände festgestellt, die auf eine Verletzung der Bestim-
mungen hinweisen würden. 

Kopie



Land Niederösterreich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH, St. Pölten 2011/2012 
 

- 5 - 
 
 
 



Im laufenden Berichtszeitraum wurden gem. Art I Abs 2 Z 1 und Z 2 die Kapital- und Risikomana-
gementprozesse überarbeitet. Ebenso wurde unter Mitwirkung eines unabhängigen Investmentbe-
raters die strategische Asset Allocation einer kritischen Würdigung unterzogen. Der Beirat hat 
dazu entsprechende Empfehlungen abgegeben und der Aufsichtsrat hat diesbezüglich Feststellun-
gen getroffen. 
 
Im Finanzanlagevermögen der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG be-
finden sich im Berichtszeitraum vier Spezialfonds, wobei der Fonds Niederoesterreich II per 
13. September 2012 liquidiert wurde. 
 
Die Veranlagung der Fonds wird im Anlageausschuss laufend besprochen. 
 
Laut Art I Abs 2 Z 3-4 muss die Einhaltung der Veranlagungsbestimmungen jährlich von einem 
unabhängigen Wirtschaftsprüfer überprüft werden sowie der Bericht des Wirtschaftsprüfers dem 
Landtag von Niederösterreich, bis spätestens zur Sitzung des Landtages im Jänner des darauf 
folgenden Jahres vorgelegt werden.  
 
Der Bestimmung des Art I Abs 2 Z 3 wird mit diesem Bericht entsprochen. Der Bericht soll dem 
Landtag von Niederösterreich im Dezember 2012 vorgelegt werden. 
 
Die Veranlagungsbestimmungen verweisen auf das Investmentfondsgesetz 1993. Mit Wirkung 
vom 1. September 2011 ist ein neues Investmentfondsgesetz (InvFG 2011) in Kraft getreten, das 
in vielen Teilen wesentliche Veränderungen gegenüber dem Investmentfondsgesetz 1993 in Ge-
ltung gesetzt hat. Die Verweise der Veranlagungsbestimmungen auf das Investmentfondsgesetz 
1993 betreffen jedoch vor allem die besonderen Veranlagungsbestimmungen, wobei festzuhalten 
ist, dass diese gesetzlichen Bestimmungen im Investmentfondsgesetz 2011 nahezu keine Verän-
derungen gegenüber den gesetzlichen Veranlagungsbestimmungen zum Investmentfondsgesetz 
1993 beinhalten. Durch das neue Investmentfondsgesetz 2011 haben sich daher für die besonde-
ren Veranlagungsbestimmungen praktisch keine Veränderungen ergeben. 
 
3. Besondere Veranlagungsbestimmungen 
 

3.1.  Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbeständen 
 
Laut Veranlagungsbestimmungen Art II Abs 1 Z 1 dürfen Guthaben bei Kreditinstituten und Kas-
senbestände bis zu 100 vH des Vermögens betragen, wobei höchstens 25 vH bei einer Kreditinsti-
tutsgruppe veranlagt werden dürfen.  
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Diese Grenzen wurden anhand der Stichtage 29. Dezember 2011, 30. März 2012, 29. Juni 2012, 
31. August 2012, sowie 31. Oktober 2012 überprüft. Die Überprüfung ergab, dass an den festge-
legten Stichtagen keine Verletzung der Bestimmungen festgestellt werden konnte. 
 

3.2.  Darlehen, Kredite und Forderungswertpapiere 
 
Laut Art II Abs 1 Z 2 der Veranlagungsbestimmungen dürfen Darlehen, Kredite und Forde-
rungswertpapiere bis zu 100 vH des Gesamtvermögens betragen, dabei dürfen höchstens 25 vH je 
Emittent in fundierte Schuldverschreibungen sowie höchstens 10 vH je Unternehmensgruppe ver-
anlagt werden. Darüber hinaus sind laut Art II Abs 1 Z 2 lit e Darlehen, Kredite und Forderungspa-
piere unter Hinzurechnung von II Abs 1 Z 1, die über kein Rating verfügen, bzw. die keine dem 
Investmentgrade entsprechende Bonität aufweisen, mit 20 vH des Vermögens begrenzt. Je Staat 
dürfen dabei 100 vH des Vermögens investiert werden, solange die Solvabilität des Staates nicht 
größer als 20 vH ist. 
 
Diese Grenzen wurden anhand der Stichtage 29. Dezember 2011, 30. März 2012, 29. Juni 2012, 
31. August 2012, sowie 31. Oktober 2012 überprüft. Die Überprüfung ergab, dass an den festge-
legten Stichtagen keine Verletzung der Bestimmungen festgestellt werden konnte.  
 
Der Anteil an Forderungswertpapieren am Vermögen, die über kein Rating verfügen, bzw. die kei-
ne dem Investmentgrade entsprechende Bonität aufweisen, lagen an den von uns überprüften 
Stichtagen unter den Grenzen der Veranlagungsbestimmungen. 
 

3.3.  Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere  
 
Laut Art II Abs 1 Z 3 dürfen Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (z.B. Aktien, 
aktienähnliche Zertifikate, etc.) nur bis zu höchstens 40 vH des Vermögens  erworben werden. 
Dabei dürfen je Unternehmensgruppe höchstens 10 vH des Vermögens investiert werden. Alterna-
tive Investments – wie z.B. Commodities, Hedgefonds, etc. – sind laut Art II Abs 1 Z 4 lit c der Ver-
anlagungsbestimmungen ebenfalls zu den sonstigen Forderungswertpapieren sowie Beteiligungs-
wertpapieren zu zählen.  
 
Diese Grenzen wurden anhand der Stichtage 29. Dezember 2011, 30. März 2012, 29. Juni 2012, 
31. August 2012, sowie 31. Oktober 2012 überprüft. Die Überprüfung ergab, dass an den festge-
legten Stichtagen keine Verletzung der Bestimmungen festgestellt werden konnte. 
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3.4.  Investmentfonds 
 
Laut Art II Abs 1 Z 4 der Veranlagungsbestimmungen dürfen Investmentfonds bis zu 100 vH des 
verwalteten Vermögens erworben werden. Investmentfonds unterliegen laut Art II Abs 1  
Z 4 lit a dem Transparenzprinzip, sollte keine Aufteilung der im Subfonds enthaltenen Wertpapiere 
möglich sein, so ist der Subfonds den sonstigen Forderungen sowie Beteiligungswertpapieren zu-
zuordnen. 
 
Die Wertpapiere der Fonds und Subfonds wurden, wie in Art II Abs 1 Z 4 beschrieben, den ver-
schiedenen Anlageklassen zugeordnet. Mit Hilfe einer Stichprobe wurden die Fondsbestimmungen 
bzw. Rechenschaftsberichte der Subfonds durchgesehen und daraufhin überprüft, ob eine korrek-
te Zuordnung der Wertpapiere zu den Anlageklassen vorgenommen wurde. Die Überprüfung ergab 
keine Hinweise auf eine falsche Zuordnung. 
 

3.5.  Immobilien 
 
Laut Art II Abs 1 Z 5 der Veranlagungsvorschriften dürfen bis zu 10 vH des Vermögens in Immobi-
lien veranlagt werden. 
 
Diese Grenzen wurden anhand der Stichtage 29. Dezember 2011, 30. März 2012, 29. Juni 2012, 
31. August 2012, sowie 31. Oktober 2012 überprüft. Die Überprüfung ergab, dass an den festge-
legten Stichtagen keine Verletzung der Bestimmungen festgestellt werden konnte. 
 

3.6.  Derivate Produkte 
 
Laut Art II Abs 1 Z 6 der Veranlagungsbestimmungen dürfen derivative Produkte, deren Basiswer-
te Vermögenswerte gemäß Art II Abs 1 Z 1 - 3 und Z 5 zuzuordnen sind, gemäß § 21 InvFG 1993 
(nunmehr § 73 InvFG 2011) erworben werden, sofern die Regelungen der Verordnung der Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörde über die Risikoberechnung von Derivaten des InvFG 1993 (nunmehr 
InvFG 2011) eingehalten werden oder ein gleichwertiges Risikomanagementsystem besteht.  
 
Die Investmentfonds halten an den Beobachtungstagen Futures, Forwards, SWAPs sowie Devisen-
termingeschäfte (DTG). Basiswerte, in die die Fonds gemäß den Fondsbestimmungen nicht inves-
tiert sein dürfen, wurden an den Beobachtungszeitpunkten nicht gehalten. Das mit den Derivaten 
verbundene Risiko wird mit Hilfe des Commitment Approach berechnet und lag an den Beobach-
tungszeitpunkten ebenfalls innerhalb der gesetzlichen Grenzen. Es wurden keine Hinweise dafür 
gefunden, dass die Grenzen des Art II Abs 1 Z 6 nicht eingehalten wurden.  
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3.7.  Fremdwährungen 
 
Laut Art II Abs 1 Z 7 der Veranlagungsbestimmungen dürfen höchsten 30 vH des Vermögens in 
auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte investiert werden. Wird das Währungsrisiko, 
das mit dem auf ausländische Währung lautende Vermögen verbunden ist, durch Kurssicherungs-
geschäfte beseitigt, so kann es dem auf Euro lautenden Vermögen zugeordnet werden. 
 
Diese Grenzen wurden anhand der Stichtage 29. Dezember 2011, 30. März 2012, 29. Juni 2012, 
31. August 2012, sowie 31. Oktober 2012 überprüft. Die Überprüfung ergab, dass an den festge-
legten Stichtagen keine Verletzung der Bestimmungen festgestellt werden konnte.  
 

3.8.  Geregelte Märkte 
 
Laut Art II Abs 1 Z 8 der Veranlagungsbestimmungen dürfen höchstens 20 vH des Vermögens in 
Wertpapiere investiert werden, die nicht an geregelten Märkten notieren. 
 
Diese Grenzen wurden anhand der Stichtage 29. Dezember 2011, 30. März 2012, 29. Juni 2012, 
31. August 2012, sowie 31. Oktober 2012 überprüft. Die Überprüfung ergab, dass an den festge-
legten Stichtagen keine Verletzung der Bestimmungen festgestellt werden konnte. Im Sinne des 
Transparenzprinzips werden Subfonds, die nicht auf geregelten Märkten gehandelt werden, nicht 
zu den Wertpapieren des Art II Abs 1 Z 8 gezählt, sondern gemäß den entsprechenden Kategorien 
der Veranlagungsbestimmungen zugeteilt. 
 
Prüfungsurteil 
 
Aufgrund der bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnisse stimmt die Veranlagung des der Land 
Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG übertragenen Finanzanlagevermögens für 
den Berichtszeitraum vom 1. November 2011 bis 31. Oktober 2012 mit dem vom Landtagsbe-
schluss vom 2. Juli 2009 festgelegten Veranlagungsvorschriften (Beilage 1) überein. 
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Veranlagungsbestimmungen

für das der

Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OEG 

übertragene Vermögen 

In Ergänzung der Beschlüsse des NÖ Landtages vom 28. Juni 2001, Ltg.-765/W-17-2001, betref-

fend die Verwertung der Wohnbauförderungsdarlehen, vom 9. Dezember 2004, Ltg.-363/S-5/15-

2004, betreffend NÖ Landesholding und vom 25. Jänner 2007, Ltg.-785/W-17-2007, betreffend die 

Verwertung von Wohnbauförderungsdarlehen (2. Tranche) hat die Veranlagung des vom Land Nie-

derösterreich der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OEG übertragenen 

Vermögens grundsätzlich nach den Bestimmungen des Pensionkassengesetzes, sowie nach dem 

allgemeinen Vorsichtsprinzip und entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen zu erfolgen. 

I.  Veranlagungsgrundsätze 

1. Für die Veranlagung gelten insbesondere folgende Grundsätze: 

1. Die Vermögenswerte sind zum größtmöglichen Nutzen des Landes Niederösterreich 

zu veranlagen; 

2. die Vermögenswerte sind so zu veranlagen, dass im Falle eines möglichen Interes-

senkonfliktes die Veranlagungsentscheidungen einzig und allein im Interesse des 

Landes Niederösterreich zu erfolgen haben; 

3. es ist auf Sicherheit, Rentabilität und Liquidität sowie auf eine angemessene Mi-

schung und Streuung der Vermögenswerte Bedacht zu nehmen; 

4. die Vermögenswerte sind unter dem Gesichtspunkt der Langfristigkeit in einer den 

erwarteten künftigen Erträgnissen entsprechenden Weise zu veranlagen; 

5. die Veranlagung hat stets unter Einhaltung der Besonderen Veranlagungsbestim-

mungen zu erfolgen; 

6. die Veranlagung hat unter größtmöglicher Bedachtnahme auf internationale Ab-

kommen und Richtlinien bezüglich Umwelt, Menschenrechten und Korruption zu er-

folgen.

Beilage 1
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2. Die Geschäftsführung der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co 

OEG hat dafür Sorge zu tragen, dass die Veranlagung des Vermögens durch Gesellschaf-

ten oder/und Personen erfolgt, die dafür fachlich geeignet sind und die insbesondere in 

den Bereichen Portfoliomanagement sowie Risikomanagement eine entsprechende Erfah-

rung nachweisen können sowie über angemessene technische Ressourcen für das Risiko-

management verfügen. Bei der Veranlagung des Vermögens ist insbesondere folgendes zu 

beachten:

1. die Geschäftsführung der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co 

OEG wird bei der regelmäßigen Festlegung der jeweiligen Anlagestrategie von einem 

anerkannten Investmentberater sowie dem Beirat beraten. Die Mitglieder des Beirates 

werden von der Landesregierung nominiert; 

2. die mit dem Investmentberater abgestimmte Anlagestrategie ist dem Beirat zur Ab-

stimmung und nach dessen Empfehlung dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzule-

gen;

3. die Geschäftsführung der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co 

OEG hat die Einhaltung der Veranlagungsbestimmungen für das der Land Niederös-

terreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OEG zur Verwaltung übertragene Lan-

desvermögen jährlich von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer überprüfen zu las-

sen und über das Prüfungsergebnis dem Beirat und dem Aufsichtsrat der Land Nie-

derösterreich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH zu berichten. 

4. Dem Landtag von Niederösterreich werden jährlich nach dessen Vorliegen, spätes-
tens jedoch für die Sitzung des Landtages im Jänner des darauf folgenden Jahres, 
dieser Bericht und ein Bericht über die Veranlagung vorgelegt. 

II. Besondere Veranlagungsbestimmungen 

1. Die Veranlagung darf nur unter Einhaltung der Besonderen Veranlagungsbestimmungen 

nach folgenden Kriterien erfolgen: 

1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände 

a. bis zu 25 vH je Kreditinstitutsgruppe; 
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b. bis zu 100 vH des Gesamtvermögens; 

2. Darlehen, Kredite und Forderungswertpapiere (Staaten, fundierte Schuldverschrei-

bung, Unternehmen) 

a. bis zu 100 vH je Staat sofern Solvabilität nicht größer als 20 vH ist; 

b. bis zu 25 vH je Emittent in fundierten Schuldverschreibungen; 

c. bis zu 10 vH je Unternehmensgruppe; 

d. bis zu 100 vH des Gesamtvermögens; 

e. unter Hinzurechnung von II Abs. 1 Z 1, die kein Emittentenrating, oder keine 

dem Investmentgrade entsprechende Bonität aufweisen, sind mit höchstens 20 

vH des Vermögens begrenzt; 

3. sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (z.B. Aktien, akie-

nähnliche Zertifikate, etc.) 

a. maximal 10 vH je Unternehmensgruppe; 

b. bis zu 40 vH des Gesamtvermögens; 

4. Investmentfonds oder ähnliche nach Grundsätzen der Risikostreuung veranlagte Ver-

mögen 

a. sind entsprechend der tatsächlichen Gestionierung den Veranlagungen gemäß II 

Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 aufzuteilen („Transparenzprinzip“); 

b. sofern keine Aufteilung gemäß II Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 möglich ist, sind diese 

den Vermögenswerten gemäß II Abs. 1 Z 3 (b) zuzuordnen; 

c. Alternative Investments (wie z.B. Commodities, Hedgefonds, etc.) sind immer 

den Grenzen von II. Abs.1 Z 3 (b) anzurechnen; 

d. bis zu 100 vH des Gesamtvermögens; 

5.  Veranlagungen in Immobilien 

a. bis zu 10 vH des Gesamtvermögens; 

6. Derivative Produkte 

a. deren Basiswert Vermögenswerte gemäß Abs. 1 Z 1 bis Z3 und Z 5 zuzuordnen 

sind, dürfen gemäß § 21 InvFG 1993 erworben werden, sofern die Regelungen 

der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Risikobe-
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rechnung von Derivaten (3. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverord-

nung) des InvFG 1993 eingehalten werden oder ein gleichwertiges Risikoma-

nagementsystem besteht; 

7. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten 

a. bis zu 30 vH des Gesamtvermögens; 

b. durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigtes Währungsrisiko kann den auf Euro 

lautenden Veranlagungen zugeordnet werden; 

8. Veranlagungen in nicht an geregelten Märkten notierenden Wertpapiere 

a. bis zu 20 vH des Gesamtvermögens; 

b. die Veranlagungsgrenzen von II Abs. 1 Z 1 bis 7 gelten sinngemäß. 

2. Bei Verletzungen der Besonderen Veranlagungsbestimmungen ist folgendes zu beachten: 

Grenzüberschreitungen (z.B. durch Wertsteigerungen, Ausschüttungen oder andere, vom 

Management nicht aktiv herbeigeführten Maßnahmen) führen zu einer erhöhten Überwa-

chungsfunktion. Die Geschäftsführung hat sich dabei nach folgenden Grundprinzipien zu 

verhalten:

1. ab dem Zeitpunkt des Erkennens einer Überschreitung der Anlagerichtlinien wird eine 

erhöhte Sorgfaltspflicht der Geschäftsführung ausgelöst; 

2. die Geschäftsführung hat dafür Sorge zu tragen, dass die Vermögenswerte die zur Ü-

berschreitung der Anlagerichtlinien geführt haben permanent beobachtet werden; 

3. desweiteren hat die Geschäftsführung eine Dokumentation über die besondere Lage zu 

liefern und über das weitere Vorgehen, welches stehts im Interesse des Landes Nie-

derösterreichs sein muss, dem Veranlagungsbeirat zu berichten; 

4. Wertpapiere, die eine Überschreitung der Anlagerichtlinien bewirkt haben, sind inte-

ressewahrend zurückzuführen, wenn dies im Interesse des Landes Niederösterreichs 

für die Geschäftsführung angemessen erscheint. 

3. Sofern in den Besonderen Veranlagungsbestimmungen nicht abweichend geregelt, gelten 

die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Kapitalanlagefonds (Investmentfondsgesetz 

– InvFG 1993). 
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